
Hygienekonzept gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg  
mit Wirkung vom 19.03.2022                                             

    
   
 

Update Neurologie Singen am 02.04.2022 in der Stadthalle Singen 
 
(1) Pflichten des Veranstalters und der Teilnehmer:  
 

 An der Veranstaltung dürfen folgende Personen gemäß der 3G-Regelung teilnehmen:  
o Personen, die anhand ihres Impfausweises einen mindestens seit 14 Tagen bestehenden 

vollständigen Impfschutz mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff nachweisen können. 
o Ungeimpfte Personen, die einen Genesenstatus (< 3 Monate) mit einem positivem COVID-PCR-Test 

zu Erkrankungsbeginn nachweisen können. 
o Personen ohne Impfschutz, die einen tagesaktuellen negativen COVID-Test (POC) oder einen 

negativen COVID-PCR (< 48 Std.) vorlegen können.  
 An der Veranstaltung dürfen folgende Personen nicht teilnehmen:  

o Personen mit Symptomen von COVID-19, mit akuten Atemwegserkrankungen und/oder Fieber. 
o Personen, die selbst an COVID-19 in den letzten 4 Wochen erkrankt waren.  

 Es ist eine verbindliche Anmeldung mit vollständiger und leserlicher Angabe der Kontaktdaten (Anschrift u. 
Telefonnummer) unter Verwendung des Fax-Anmeldeformulars bis spätestens 28.03.2022 erforderlich. 

 Alle Teilnehmer  müssen die bei der Registrierung für die Fortbildungspunkte ausgegebenen ablösbaren 
Textilnamensschilder tragen, um in den Pausen zu verhindern, dass nicht registrierte Personen an der 
Veranstaltung teilnehmen.  

 Achten Sie auf Händehygiene sowie Husten- und Niesetikette. 
 Es ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. Nur die Referenten legen während des Vortrags auf dem 

Podium die Maske vorübergehend ab. 
 
(2) Leistungen des Betreibers (Stadthalle Singen): 
 

 Die Veranstaltungsräume werden regelmäßig gelüftet. 
 Es stehen ausreichend Desinfektionsmittelspender in den öffentlichen Bereichen zur Verfügung. 
 In den Toiletten stehen Flüssigseifen und Papierhandtücher zur Verfügung. 
 Eine regelmäße Reinigung erfolgt in den sanitären Anlagen, Veranstaltungsräumen sowie auf 

Kontaktflächen. 

Singen, 23.03.2022        
              Prof. Dr. Christof Klötzsch  
 


